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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Die Rechtskommission des Nationalrates gab im Februar 2020 einstimmig einer
parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH) Folge, die zur Verbesserung der öffentlichen
Sicherheit die Redlichkeitskultur im Schweizer Recht verankern wollte. Als
Redlichkeitskultur wird gemäss der Begründung der Initiative der Ansatz verstanden, bei
einem Vorfall – typischerweise einem Unfall oder Beinahe-Unfall in der Luftfahrt – nicht
einfach die Person zu bestrafen, die den letzten Fehler in der Kette begangen hat,
sondern stattdessen die Schwachstellen im System zu suchen, durch deren Verzahnung
das Ereignis kumulativ herbeigeführt wurde. Dieses Prinzip soll optimale
Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass aus Fehlern gelernt und die Sicherheit
ständig verbessert werden kann, indem es Einzelpersonen zu sicherheitsbezogenen
Meldungen ermutigt. Mit einer Reihe vorgeschlagener Gesetzesänderungen, unter
anderem im Strafgesetzbuch, wollte der Initiant sicherstellen, dass der Grundsatz nicht
nur in der Aviatik gilt, sondern überall, wo gesetzliche Meldesysteme zur Verbesserung
der Sicherheit bestehen.
Die ständerätliche Rechtskommission lehnte die Initiative im Mai desselben Jahres
jedoch mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen ab, da sie die parlamentarische Initiative
nicht als den richtigen Weg für das Anliegen erachtete. Sie verabschiedete stattdessen
ein Postulat (Po. 20.3463) mit dem Auftrag an den Bundesrat, die Verankerung der
Redlichkeitskultur im Schweizer Recht zu prüfen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.05.2020
KARIN FRICK

Bürgerrecht

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Toni Brunner (svp, SG), dass
Doppelbürgern, welche sich an terroristischen Aktivitäten oder Kampfhandlungen in
der Schweiz oder im Ausland beteiligen, zwingend das Schweizer Bürgerrecht entzogen
werden soll. Von in die Schweiz zurückkehrenden dschihadistischen Söldnern gehe ein
«enormes Gefahrenpotential für den Staat und seine Bevölkerung» aus, begründete der
Initiant sein Anliegen. Die Mehrheit der vorberatenden SPK-NR lehnte den
Automatismus jedoch mit der Begründung ab, dass er die Gewaltenteilung untergrabe,
indem er den rechtsanwendenden Behörden jeglichen Spielraum verwehre. Die
Massnahme bringe zudem keinen Sicherheitsgewinn, da der Entzug des Bürgerrechts
dazu führe, dass eine straffällige Person nicht mehr in die Schweiz ausgeliefert werden
könne und sich so nicht vor Schweizer Gerichten verantworten müsse. Dem Nationalrat
genügte die bereits heute im Bürgerrechtsgesetz vorgesehene Möglichkeit zum Entzug
des Bürgerrechts jedoch nicht. Eine Mehrheit aus Vertretern der SVP- und CVP-
Fraktionen sprach sich mit 102 gegen 85 Stimmen bei 4 Enthaltungen für den
Ausbürgerungs-Automatismus aus. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
KARIN FRICK

Mit der gleichen Argumentation wie ihre Schwesterkommission im Vorjahr beantragte
auch die Mehrheit der SPK-SR ihrem Rat, der parlamentarischen Initiative Brunner (svp,
SG) zum zwingenden Entzug des Schweizer Bürgerrechts für dschihadistische Söldner
keine Folge zu geben. Im Gegensatz zum Nationalrat folgte die Ständekammer im
Sommer 2016 dem Antrag ihrer Komissionsmehrheit und versenkte das Anliegen mit 27
zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK
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Strafrecht

Mittels parlamentarischer Initiative beabsichtigte die FDP-Fraktion, eine
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung zu schaffen, wie sie vom Bundesrat
zusammen mit der Strafnorm zur Terrorismusfinanzierung schon einmal vorgesehen,
aber 2003 im Parlament gescheitert war. Die urhebende Fraktion schlug vor, den
Entwurf von 2002 dahingehend zu erweitern, dass nicht nur terroristische Handlungen
an sich, sondern auch Vorbereitungshandlungen sowie die Unterstützung und
Verherrlichung von Terrorismus unter Strafe gestellt werden. Ausserdem soll es den
schweizerischen Strafverfolgungsbehörden gemäss dem Staatsschutzprinzip ermöglicht
werden, Täterinnen und Täter auch im Ausland zu verfolgen – so beispielsweise
Schweizer Dschihadreisende, die sich noch im Ausland befinden. Mit 15 zu 9 Stimmen
bei einer Enthaltung sprach sich die SiK-NR im Oktober 2015 für die Schaffung einer
allgemeinen Terrorismusstrafnorm aus. Man wolle damit ein «starkes Zeichen zur
Eindämmung und Prävention von terroristischen Aktivitäten jeglicher Art» setzen,
verkündete die Kommission per Medienmitteilung. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2015
KARIN FRICK

Anders als ihre Schwesterkommission zeigte sich die SiK-SR im November 2015 nicht
überzeugt davon, dass die rechtlichen Möglichkeiten zur Terrorismusbekämpfung
dringend erweitert werden müssen. Die Schweiz kenne bereits Rechtsvorschriften, die
terroristische Organisationen verbieten und terroristische Handlungen sowie
entsprechende Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellen, darunter das Verbot der
Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen
sowie die Bestimmungen zur Terrorismusfinanzierung. Die Schaffung einer
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung, wie sie die FDP-Fraktion mittels
parlamentarischer Initiative forderte, sei deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht
angezeigt, erklärte die Kommission in einer Medienmitteilung. Der Fokus müsse nun
vielmehr auf die Terrorismusprävention gelegt werden; wichtig dafür sei ein zügiges
Inkrafttreten des neuen Nachrichtendienstgesetzes sowie des revidierten BÜPF. In
naher Zukunft sollten überdies im Zuge der Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Verhütung des Terrorismus weitere Strafnormen eingeführt werden.
Aus diesen Gründen entschied sich die Kommission dazu, im kommenden Jahr eine
erneute Lagebeurteilung vorzunehmen und die Behandlung der parlamentarischen
Initiative vorerst zu sistieren. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2015
KARIN FRICK

Mit 8 zu 4 Stimmen lehnte die SiK-SR im November 2016 die Schaffung einer
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung ab. Die bestehenden rechtlichen
Grundlagen seien ausreichend, so der mehrheitliche Tenor in der Kommission.
Ausserdem würde die Annahme der parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion zu
Koordinationsproblemen mit bestehenden Gesetzgebungsarbeiten in diesem Bereich
führen. Da die Schwesterkommission der Initiative im Vorjahr Folge gegeben hatte,
muss diese nun noch einmal über den Vorstoss befinden. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.2016
KARIN FRICK

Bevor die SiK-NR einen Entscheid zur parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion mit
der Forderung nach der Schaffung einer Terrorismusstrafnorm fällte, liess sie sich von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga und von NDB-Direktor Markus Seiler über die
laufenden Arbeiten von Bund und Kantonen in der Terrorismusbekämpfung
informieren. Sie nahm zudem Kenntnis vom dritten TETRA-Bericht, vom Stand der
Arbeiten zum Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von
Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus sowie von der Vernehmlassung zur
Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Terrorismusbekämpfung
und des entsprechenden Zusatzprotokolls. Dennoch erachtete die
Kommissionsmehrheit den Handlungsbedarf im Sinne der parlamentarischen Initiative
weiterhin als unbestritten. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten terroristischen
Anschläge müsse der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte
die Kommissionsmehrheit, weshalb sie den Vorstoss im Oktober 2017 zur Annahme
beantragte. Für die Kommissionsminderheit überwog jedoch die Gefahr von
Koordinationsproblemen und Doppelspurigkeiten mit der Vorlage des Bundesrates zur
Umsetzung des Terrorismus-Abkommens. Sie war der Ansicht, das Ziel der
parlamentarischen Initiative könne schneller und besser durch Einbringung in die
bundesrätliche Vorlage erreicht werden, weswegen sie für die Ablehnung der Initiative
plädierte. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018 schliesslich seiner
Kommissionsmehrheit und gab der parlamentarischen Initiative mit 126 zu 53 Stimmen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2018
KARIN FRICK
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Folge. 7

Anfang 2019 war die SiK-SR im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission einstimmig der
Ansicht, die Schaffung einer Terrorismusstrafnorm über den Weg der
parlamentarischen Initiative, wie es die FDP-Fraktion verlangt hatte, sei nicht
zielführend. Vielmehr sollten entsprechende Anträge in der Detailberatung der
bundesrätlichen Vorlage zur Umsetzung des Übereinkommens und Zusatzprotokolls des
Europarates zur Verhütung des Terrorismus eingebracht werden. Der Ständerat folgte
dem Antrag seiner Kommission in der Frühjahrssession 2019 stillschweigend und gab
der parlamentarischen Initiative keine Folge. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Da Personen, welche infolge von Handlungen der Bundespolizei Schaden erlitten
hatten, erst mit der Ficheneinsicht von diesen oft weit zurückliegenden Aktivitäten
erfahren haben, verlangte Nationalrat Stappung (sp, ZH) mit einer parlamentarische
Initiative die Aufhebung der üblichen Verwirkungsfrist von zehn Jahren für die
Anmeldung von Schadenersatzforderungen. Der Nationalrat lehnte dies ab; immerhin
hatte Bundesrat Stich zugesichert, dass der Bund bei besonders groben Schädigungen
trotz Verjährung eine Entschädigung ausrichten werde. Kurz vor Abschluss des
Ficheneinsichtsverfahrens hatten weniger als fünfzig Personen Forderungen geltend
gemacht. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.1991
HANS HIRTER

Nachdem der Bundesrat 1983 – nach heftiger, Opposition von Interessenorganisationen
in der Vernehmlassung – darauf verzichtet hatte, das Projekt für eine
gesamtschweizerische Regelung des Waffenerwerbs und -besitzes weiter zu verfolgen,
und 1986 die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren aus demselben Grund von einer
Revision des Konkordats abgesehen hatten, beschloss der Nationalrat im Berichtsjahr,
die Sache selbst in die Hände zu nehmen. Er überwies sowohl eine parlamentarische
Initiative Borel (sp, NE) für die Schaffung der erforderlichen Bundeskompetenzen als
auch eine Standesinitiative des Kantons Tessin (Kt.Iv. 91.300) für die Ausarbeitung eines
Gesetzes. Sämtliche Fraktionen waren sich einig, dass nur mit einer eidgenössischen
Regelung ein wirksamer Beitrag zur Bekämpfung der Kriminalität geleistet werden
könne. Als zusätzliches Argument wurde geltend gemacht, dass ein Bundesgesetz die
Voraussetzung für den Beitritt zu internationalen Abkommen über den Handel und
Besitz von Waffen bilde. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
HANS HIRTER

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats unternahm einen neuen Anlauf
für ein einheitliches und restriktiveres Waffenerwerbs- und -tragrecht. In Ausführung
einer Tessiner Standesinitiative und einer parlamentarischen Initiative Borel (sp, NE),
welche der Nationalrat im Vorjahr überwiesen hatte, schlug sie einen neuen
Verfassungsartikel 40bis vor. Dieser soll dem Bund die Kompetenz erteilen,
Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition zu
erlassen. Mit dieser expliziten Beschränkung der bundesstaatlichen Zuständigkeit auf
die Verhinderung von Missbräuchen hoffte die Kommission, der Opposition aus Jäger-
und Schützenkreisen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Nationalrat stimmte
diesem neuen Verfassungsartikel oppositionslos zu. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1992
HANS HIRTER

Obwohl damit die Kompetenzen der Kantone zu Lasten des Bundes eingeschränkt
werden, stimmte auch der Ständerat dem neuen Verfassungsartikel 40bis zu, welcher
den Bund beauftragt, Missbräuche im Waffenhandel zu bekämpfen. Zuvor hatten
insbesondere die Freisinnigen Loretan (AG) und Rüesch (SG) vom Bundesrat eine
explizite Zusicherung erhalten, dass er nicht beabsichtige, in der
Ausführungsgesetzgebung das Recht auf Waffenbesitz grundsätzlich in Frage zu stellen.
In der Schlussabstimmung wurde die neue Bundeskompetenz vom Nationalrat gegen
drei und vom Ständerat ohne Gegenstimmen verabschiedet. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER
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Die Volksabstimmung über den neuen Verfassungsartikel fand am 26. September statt.
Opposition machte sich während der Kampagne kaum bemerkbar. Die Gesellschaft für
freiheitliches Waffenrecht «Pro Tell», an deren Widerstand frühere Versuche zur
Einführung einer Bundeskompetenz zur Regelung des Waffenerwerbs gescheitert
waren, vermochte zwar dem Verfassungsartikel nichts Positives abzugewinnen, sie
kündigte jedoch an, dass sie ihre Kräfte voll auf die Ausgestaltung der
Ausführungsgesetzgebung konzentrieren wolle. Nachdem sich von den Parteien nur die
AP und die Lega sowie die Liberalen des Kantons Waadt gegen den neuen
Verfassungsartikel ausgesprochen hatten, nahm das Volk die neuen Bestimmungen mit
mehr als 86 Prozent Ja-Stimmen an.

Waffenartikel
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'539'782 (86,3%) / 20 6/2 Stände
Nein: 245'026 (13,7%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja: alle Parteien ausser AP, Lega
– Nein: AP, Lega, LP (VD) 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1993
HANS HIRTER

Die Rechtskommission des Nationalrats verabschiedete in Ausführung einer 1996 gegen
den Widerstand der Linken überwiesenen parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH)
einen Beschluss für die Erforschung der Beziehungen der Schweiz und ihrer Bewohner
zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (DDR). Die Kommission für Rechtsfragen war zum Schluss gekommen, dass
einzig eine historische Aufarbeitung durch vom Staat unabhängige Personen oder
Institutionen in Frage kommt. Nur damit sei es überhaupt möglich, vor Ablauf der
Sperrfristen Zugang zu den deutschen Archiven zu erhalten. Aus demselben Grund sei
explizit darauf zu verzichten, die Ergebnisse dieser Forschung später als Beweismittel in
allfälligen strafrechtlichen Verfahren zu verwenden. Der von der Kommission dem
Parlament vorgeschlagene Bundesbeschluss zur Untersuchung des Verhältnisses der
Schweiz zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik lehnt sich, insbesondere
was das Verbot der Aktenvernichtung, die Verpflichtung zu Auskunftserteilung und die
Wahrung des Amtsgeheimnisses betrifft, stark an den Bundesbeschluss vom Dezember
1996 über die Aufarbeitung der Weltkriegsgeschichte (Kommission Bergier) an. Im
Gegensatz zu den Intentionen der Initiative sollen dabei nicht nur die politischen und
nachrichtendienstlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen ausgeleuchtet
werden. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.11.1997
HANS HIRTER

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme eher skeptisch zu einem im Vorjahr
von der Rechtskommission des Nationalrats vorgelegten Entwurf für einen
Bundesbeschluss über die Erforschung der Beziehungen von Schweizer Personen und
Firmen zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (DDR). Er sprach dem Anliegen zwar seine Berechtigung nicht
ab, zweifelte aber daran, dass es sich dabei um eine vordringliche staatliche Aufgabe
handle. Sofern diese Beziehungen unverjährte kriminelle Aktivitäten (z.B. Spionage oder
Geldwäscherei) beträfen, sei deren Aufklärung Sache der Strafverfolgungsbehörden.
Wenn es aber lediglich um historische Aufklärung gehe, dann sei seiner Meinung nach
eher die Geschichtswissenschaft zuständig. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1998
HANS HIRTER

Trotz der Skepsis des Bundesrates stimmte der Nationalrat dem Beschluss über die
Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Beziehungen von schweizerischen
Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei (Stasi) der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik zu. Er überwies in diesem Zusammenhang auch
eine Motion seiner Rechtskommission, welche den Bundesrat ersucht, die nötigen
diplomatischen Schritte zu unternehmen, damit schweizerische Forscher Zugang zu
den sich in Deutschland, Russland und den USA befindlichen Quellen erhalten. Der
Bundesrat gab bekannt, dass entsprechende Zusicherungen aus Deutschland (Gauck-
Behörde) vorliegen würden, für die beiden anderen Staaten aber kaum erhältlich
seien. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER
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Im Gegensatz zum Nationalrat sah der Ständerat keine Veranlassung, die Beziehungen
von schweizerischen Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi) von Staates wegen
wissenschaftlich erforschen zu lassen. Er beschloss mit 23:9 Stimmen, auf einen mit
einer parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH) geforderten Bundesbeschluss nicht
einzutreten. Mit den Worten des Sprechers der Rechtskommission der kleinen Kammer
soll die Politik der historischen Forschung gute Rahmenbedingungen gewähren, sie
aber bei der Wahl ihrer Themen selbst gewähren lassen. Die Rechtskommission des
Nationalrats gab sich allerdings noch nicht geschlagen und beschloss, ihrer Kammer
eine Bestätigung des ursprünglichen Beschlusses zu beantragen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2000
HANS HIRTER

Der Ständerat bestätigte seinen Entscheid aus dem Vorjahr, die Beziehungen von
schweizerischen Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi) nicht von Staates wegen
wissenschaftlich erforschen zu lassen. Er lehnte die parlamentarische Initiative Frey
(svp, ZH) zum zweiten Mal und damit definitiv ab. Der Nationalrat hatte zuvor
beschlossen, die Initiative weiterhin zu unterstützen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2001
HANS HIRTER

Der Präsident der für die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste zuständigen
Geschäftsprüfungsdelegation, Ständerat Hofmann (svp, ZH), hatte 2007 eine
parlamentarische Initiative für die Übertragung der zivilen Nachrichtendienste an ein
einziges Departement eingereicht. In der Folge hatten die GPK der beiden
Parlamentskammern diesen Vorstoss unterstützt und der Delegation den Auftrag erteilt,
die erforderlichen gesetzlichen Anpassungen für die Zusammenlegung des
strategischen Nachrichtendienstes (SND) und des Dienstes für Analyse und Prävention
(DAP) vorzuschlagen. Erster ist zur Zeit im VBS, letzterer im EJPD untergebracht. In
ihrem im Frühjahr des Berichtsjahres präsentierten Vorschlag verzichtete die
Delegation auf die Zusammenfassung der beiden Dienste und deren feste Einordnung in
ein Departement, da diese Entscheide in den Kompetenzbereich des Bundesrates
fallen. Sie beschränkte sich darauf, mit einer Veränderung des Militärgesetzes die
Herauslösung des SND aus dem VBS zu ermöglichen, und mit einer Teilrevision des
Gesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit dafür zu sorgen, dass
der DAP nicht von Gesetzes wegen zum EJPD gehören muss. Der Bundesrat war mit
diesen Vorschlägen und auch mit der Zielrichtung grundsätzlich einverstanden. Er
betonte aber, dass er die beiden Dienste, welche unterschiedliche Funktionen zu
erfüllen haben, auch bei der Zusammenfassung in einem einzigen Departement
organisatorisch getrennt lassen möchte. Zudem unterstrich er seine von der
Geschäftprüfungsdelegation nicht in Frage gestellte alleinige Kompetenz in
Organisationsfragen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.04.2008
HANS HIRTER

Im Mai, also noch vor der parlamentarischen Debatte, hatte der Bundesrat beschlossen,
die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben im Bereich der inneren Sicherheit betrauten
Teile des DAP ab Anfang 2009 dem Vorsteher des VBS zu unterstellen. Dieser wurde
zudem mit der Koordination der sicherheitspolitisch relevanten kantonalen und
nationalen Stellen beauftragt. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.05.2008
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete die neuen Bestimmungen bereits in der Herbstsession.
Der Ständerat stimmte in der Sommersession oppositionslos zu. Im Nationalrat
meldeten die Grünen Widerstand an. Erstens sprachen sie sich grundsätzlich gegen
eine mögliche Verschiebung des polizeilichen Nachrichtendienstes aus dem EJPD in
das VBS und damit in die Nähe des Militärs aus und zweitens verlangten sie, dass vor
einer Neuorganisation zuerst die Funktion und die Aufgaben der Geheimdienste breit
diskutiert und definiert werden müssen. Neben den Grünen sprach sich zwei Wochen
später in der Schlussabstimmung, bei der die Vorlage angenommen wurde, auch eine
klare Mehrheit der SVP dagegen aus. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER
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Eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE) wollte die im Rahmen der
Schengen-Anpassung übernommene EU-Waffenrichtlinie vereinfachen. Die Richtlinie
sieht vor, dass alle ausländischen Personen, die in der Schweiz (und in allen anderen
Schengen-Staaten) eine Waffe erwerben wollen, eine Wohnsitzbestätigung vorweisen
müssen. Die Initiative Reymond wollte diese Regelung nur für Staatsangehörige von
Schengen-Ländern, nicht aber für Ausländer anderer Staaten anwenden. Er scheiterte
im Nationalrat allerdings mit seinem Vorhaben. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2010
MARC BÜHLMANN

Die drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Galladé (sp, ZH; Pa.Iv. 17.426),
Schmid-Federer (cvp, ZH; Pa.Iv. 17.427) und Bertschy (glp, BE; Pa.Iv. 17.428) «Jede
Schweizer Waffe registrieren» wurden Ende Oktober 2017 in der SiK-NR behandelt. Die
drei Nationalrätinnen hatten die Initiativen eingereicht, um damit Druck auf den
Bundesrat und das Parlament auszuüben, im Rahmen der Übernahme der Änderungen
der EU-Waffenrichtlinie eine Registrierungspflicht für Waffen einzuführen. Die
Kommission zeigte sich von der Idee nicht begeistert. Sie beantragte mit 16 zu 8
Stimmen bei 1 Enthaltung, den Initiativen keine Folge zu geben, weil sie keine
Notwendigkeit für eine systematische Registrierung der Waffen in der Schweiz sehe
und das geltende Waffenrecht für ausreichend erachte. Eine Registrierungspflicht sei
überdies schwierig umzusetzen und erleichtere den Kampf gegen Gewaltverbrechen
und weitere kriminelle oder terroristische Handlungen nicht. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.10.2017
ELIA HEER

Der Nationalrat gab in der Frühjahrssession 2018 einer parlamentarischen Initiative
Galladé (sp, ZH) mit der Forderung, dass nur noch Personen einen
Waffenerwerbsschein erhalten, die dafür ein Bedürfnis nachweisen können, keine
Folge. Er fällte den Entscheid mit 120 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung, wobei neben
den geschlossenen Fraktionen der SVP und der FDP auch eine Mehrheit der CVP- und
BDP-Fraktionen gegen Folgegeben stimmten. Die grosse Kammer folgte damit dem
Antrag der Mehrheit der SiK-NR, die bezweifelte, dass ein Bedürfnis wirklich
nachgewiesen und kontrolliert werden könne. Ausserdem glaubte sie nicht, dass die
vorgeschlagene Änderung im Affekt verübte Gewaltdelikte verhindern könnte. Die
Kommissionsminderheit hatte vergeblich argumentiert, Schusswaffen seien besonders
gefährliche Gegenstände, die folglich nur an Personen ausgehändigt werden sollten, die
ein effektives Bedürfnis dafür nachweisen könnten und es sei sehr wohl möglich, mit
einer restriktiven Gesetzgebung den Waffeneinsatz im Affekt zu bekämpfen. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.2018
ELIA HEER

Mit einer im März 2017 eingereichten parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat
Jean-Luc Addor (svp, VS) die Streichung einer Bestimmung im Waffengesetz, wonach
Zivilpersonen nur eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten tragen dürfen, wenn sie
glaubhaft machen können, dass sie diese benötigen, um sich selbst oder andere
Personen zu schützen. In Zeiten, in denen Terrorismus eine reelle Gefahr für die
Bevölkerung darstelle, könnten bewaffnete Bürgerinnen und Bürger laut Addor zur
besseren Sicherheit im öffentlichen Raum beitragen. Die SiK-NR beantragte im Oktober
2017 einstimmig (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu geben, unter
anderem da in ihren Augen die Gewährleistung der Sicherheit und der öffentlichen
Ordnung nicht den Bürgerinnen und Bürgern überlassen werden dürfe. Addor zog seine
Initiative daraufhin im März 2018 zurück. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
ELIA HEER

Da zunehmend klar wurde, dass sich das Parlament im Rahmen der Übernahme der
Änderungen der EU-Waffenrichtlinie nicht für eine lückenlose Registrierungspflicht für
Schusswaffen aussprechen würde, zogen die Nationalrätinnen Galladé (sp, ZH),
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Bertschy (glp, BE) ihre drei parlamentarischen Initiativen
(Pa.Iv. 17.426, 17.427 und 17.428), die ebendiese Forderung beinhaltet hätten, im
Sommer 2018 zurück. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER
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Ausländerinnen und Ausländer, die zugunsten des Islamischen Staats (IS) oder einer
anderen gewaltbereiten fundamentalistisch-muslimischen Gruppierung oder für die
Errichtung einer islamisch ausgerichteten Staatsordnung aktiv sind, sollen unverzüglich
aus der Schweiz ausgewiesen werden, forderte die SVP-Fraktion mit einer im Sommer
2017 eingereichten parlamentarischen Initiative. Die Schweiz müsse sich «gegen jede
Unterwanderung durch totalitäre Kräfte» schützen, so die Begründung des Vorstosses.
Berichte des Nachrichtendienstes gäben Anlass zur Annahme, dass sich ausländische
Personen in der Schweiz als Aktivistinnen und Aktivisten des politischen Islams
betätigten und damit die innere Sicherheit der Schweiz gefährdeten, da Attentate nicht
auszuschliessen seien. Die SPK-NR stützte Anfang 2018 die Forderung und gab der
Initiative mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Sie hoffte, der Bundesrat
möge das Anliegen in seine Vorlage zur Verschärfung des strafrechtlichen
Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung aufnehmen. Ihre Schwesterkommission
sah in der parlamentarischen Initiative jedoch keinen Mehrwert gegenüber der
bundesrätlichen Vorlage und kritisierte zudem die unklare Verwendung von Begriffen
wie «islamisch» und «islamistisch» im Initiativtext. So lehnte die SPK-SR die Initiative
im Sommer 2018 mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2018
KARIN FRICK

Die SPK-NR bekräftigte im Mai 2019 erneut, dass sie Bestrebungen zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung vor terroristischen Handlungen begrüsse. Dennoch beantragte
sie die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zur Ausweisung von Aktivistinnen
und Aktivisten des politischen Islams mehrheitlich zur Ablehnung, da der Bundesrat
mit den Vorlagen zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums sowie über
polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus in diesem Bereich bereits tätig geworden
sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni mit einer knappen Mehrheit von 94 zu
90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und erledigte damit das Geschäft. Die
Befürworterinnen und Befürworter – darunter die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der CVP-Fraktion – hatten vor allem den politischen Druck bei der
Terrorismusbekämpfung hochhalten wollen, wie die Kommissionsminderheit ihren
Antrag begründet hatte. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK

Polizei

Da die Anforderungen an das Grenzwachtkorps und dessen Ressourcen in einem
Missverhältnis stünden, forderte eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE)
eine Gesetzgebung, die die Sicherheit der Angehörigen des Grenzwachtkorps und der
Bevölkerung in den Grenzgebieten gewährleisten könne. Der Nationalrat gab dem
Vorstoss mit 98 zu 89 Stimmen nur knapp Folge, wobei eine Mehrheit der
Grünliberalen, der FDP und SP sowie die Hälfte der CVP dagegen stimmten. Der
Ständerat lehnte das Begehren nach der Überweisung einer Motion des Nationalrats
Romano (cvp, TI) (12.3071), die im Rahmen des Schengen/Dublin-Abkommens eine
Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte, ab. Der Nationalrat sprach sich zudem
erneut für eine rasche Aufstockung des Grenzwachtskorps um 100 bis 200
Professionelle aus und gab einer entsprechenden Motion Fehr (svp, ZH) (12.3180) mit
160 zu 17 Stimmen Folge. Auf eine Stärkung des Grenzwachtkorps hin hätte auch eine
vom Nationalrat überwiesene Motion Barthassat (svp, GE) (12.3857) abgezielt. Sie hätte
den Bundesrat beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, damit das
Grenzwachtkorps seine sicherheitspolitischen Aufgaben wahrnehmen kann. Unter
anderem sollte dafür die Koordination zwischen der Grenzwacht und den kantonalen
Polizeikorps verbessert werden. Der Ständerat wies den Vorstoss jedoch ab. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats reichte 2009 eine parlamentarische
Initiative ein, die eine bessere und schnellere Information des Parlaments bei
Notverordnungen verlangt. So soll die Geltungsdauer für dringliche Verordnungen zur
Wahrung der Landesinteressen im Ausland befristet werden. Für Verfügungen zur
Wahrung der Interessen der Schweiz sowie zur Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit müsste das zuständige parlamentarische Organ konsultiert und informiert
werden. Dringliche Finanzbeschlüsse würden die Zustimmung der Finanzdelegation
bedingen und bei Bedarf in einer ausserordentlichen Session verhandelt werden
können. Die SPK reagierte mit diesem Vorstoss auf den Bericht der
Geschäftsprüfungskommission zum Fall Tinner sowie auf die Swissair- und die UBS-
Krisen. In allen drei Fällen wurde der Bundesrat kritisiert, das Parlament umgangen zu
haben. In der Beratung schloss sich der Nationalrat einem Minderheitsantrag Fluri (fdp,
SO) an, der zusätzlich vorsieht, dass Notverordnungen zur Wahrung der inneren und
äusseren Sicherheit nur in Kraft bleiben, wenn der Bundesrat dem Parlament innert
sechs Monaten einen Gesetzesentwurf unterbreitet oder eine Parlamentsverordnung
gefasst wird. Die Kommissionsmehrheit hatte lediglich einen Gesetzesentwurf
vorgesehen und der Bundesrat hatte eine Frist von einem Jahr für einen
Gesetzesentwurf beantragt. Der Ständerat folgte zuerst dem Antrag des Bundesrats,
schwenkte aber im zweiten Durchgang auf die Linie des Nationalrats ein. Differenzen
zwischen den Räten gab es zudem in Bezug auf die Konsultationspflicht. Der Nationalrat
forderte, dass der Bundesrat spätestens 48 Stunden vor dem Erlass notrechtlicher
Verfügungen das zuständige parlamentarische Organ zu konsultieren hätte. Der
Ständerat begnügte sich mit der vom Bundesrat präferierten Informationspflicht
spätestens 24 Stunden nach dem Beschluss. Der Nationalrat schloss sich in der zweiten
Beratung dem Ständerat an. Nicht umstritten war die Forderung, dringliche Ausgaben
der Zustimmung der Finanzdelegation zu unterstellen. Beschlossen wurde zudem, dass
ein Viertel der Mitglieder eines Rats innerhalb einer Woche - statt wie vom Bundesrat
vorgesehen von fünf Wochen - eine ausserordentliche Session zu dringlichen
Ausgabebeschlüssen über CHF 500 Mio. beantragen kann. Keine Chance hatte ein
Antrag einer links-grünen Minderheit im Nationalrat, solche Beschlüsse immer von der
Zustimmung der Bundesversammlung abhängig zu machen. In der Schlussabstimmung
wurde das Gesetz schliesslich von beiden Kammern einstimmig bzw. mit einer
Gegenstimme angenommen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Ida Glanzmann (cvp, LU) gesetzliche
Strukturen für die Einrichtung eines Staatssekretariats für innere Sicherheit. Den
momentanen Bedrohungen in Form von Cyberkriminalität, organisiertem Verbrechen
und insbesondere von terroristischen Anschlägen solle mit allen verfügbaren
Ressourcen begegnet werden. Dafür brauche es aber bessere Strukturen, in denen alle
operativen und administrativen Kräfte zusammengefasst würden. Einem
Staatssekretariat für innere Sicherheit, das dem EJPD angehängt würde, würden etwa
die Behörden für Strafverfolgung, die Sicherheitsorgane und die Nachrichtendienste
angehören. 
Die Kommission empfahl mit 20 zu 4 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben.
Hauptargument der SiK-NR gegen die Idee war der Hinweis auf die Gefahr, dass das gut
austarierte föderal organisierte Sicherheitssystem ausgehebelt würde, was entgegen
der Forderung gar mehr Unsicherheit schaffen würde. Es sei angezeigter, auf aktuelle
Bedrohungen spezifische Taskforces einzusetzen, was etwa mit der Taskforce Tetra im
Bereich der Bekämpfung von Terrorismus bereits geschehen sei. Staatssekretariate
seien eher Instrumente, die den Bundesrat in seiner Repräsentationsfunktion entlasten
würden. Auch wenn sich eine kleine Minderheit mit Verweis auf die
Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung und die Möglichkeit, einen nationalen
Ansprechpartner im föderalen System einzurichten, der auch Doppelspurigkeiten
verhindern würde, für das Vorhaben aussprach, zog die Initiantin im März 2016 ihr
Anliegen zurück. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.03.2016
MARC BÜHLMANN
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Volksrechte

Wohl nicht zuletzt mit Blick auf die zu erwartende Auseinandersetzung über die
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs hatte Nationalrat Hubacher (sp, BS) im
Vorjahr eine parlamentarische Initiative für die Einführung eines allgemeinen
Rüstungsreferendums eingereicht. Nachdem die Stimmberechtigten bereits 1987 eine
entsprechende Volksinitiative der SP mit einem Neinstimmenanteil von knapp 60
Prozent verworfen hatten, lehnte der Nationalrat auch den von der SP, den Grünen und
der LdU/EVP-Fraktion unterstützen Vorstoss Hubacher mit 96 zu 54 Stimmen ab. Nach
Ansicht der Fraktionen der FDP und der SVP dürfte eine derartige Erweiterung der
Volksrechte nur im Rahmen der Einführung eines generellen Finanzreferendums, dem
z.B. auch Beschlüsse über Rahmenkredite für Entwicklungshilfe oder Lohnerhöhungen
für das Bundespersonal unterstellt wären, eingeführt werden. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.1991
HANS HIRTER

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Die eidgenössischen Räte nahmen von der Vorlage Kenntnis; in ihren Debatten kamen
dieselben Vorbehalte zur Sprache. Beide Militärkommissionen empfahlen, die Frage
einer Differenzierung der Diensttauglichkeit zu prüfen, um dem Rückgang der
Bestände entgegenzuwirken. Bundespräsident Gnägi bezweifelte jedoch, dass auf
diesem Wege viel zu gewinnen sei. Zurückhaltend beantwortete er auch das Begehren
nach Schaffung einer Einsatztruppe für die Wahrung der Ordnung im Innern des
Landes. Den Vorschlag, die Verwirklichung des Leitbildes mit Hilfe einer neuen
Wehranleihe zu beschleunigen (Po. 75.487), lehnte er ab. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.1976
PETER GILG

Der neue Verfassungsartikel über die Landesversorgung, der anfangs März von Volk und
Ständen sehr klar angenommen wurde, soll es dem Bund erlauben, auch in
Friedenszeiten Massnahmen zu treffen, um die Versorgung von lebenswichtigen Gütern
und Dienstleistungen bei schweren Mangellagen sicherzustellen. Bereits im Sommer
ermächtigte deshalb der Bundesrat das EVD, den Entwurf eines entsprechenden
Ausführungsgesetzes in die Vernehmlassung zu schicken. Im Zentrum wird weiterhin die
Pflichtlagerhaltung stehen, die aber künftig nicht mehr nur auf Kriegszeiten
ausgerichtet sein soll.

Abstimmung vom 02. März 1980

Beteiligung 34.46%
Ja 1'116'353 (86.05%) / Stände 20 6/2
Nein 181'264 (13.95%) / Stände 0

Parolen:
-Ja: CVP, EVP, FDP, LdU, LPS(1)*, PdA, REP, SD, SPS, SVP
-Nein: -
*In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.1980
FRANÇOIS DA POZZO

Adrian Amstutz (svp, BE) wollte mit einer 2015 eingereichten parlamentarischen
Initiative darauf hinwirken, dass Feldschiessen und historische Schiessen auch nach
2020 weiterhin möglich sein werden. Das von 41 Nationalrätinnen und Nationalräten,
vorwiegend Angehörige der SVP Fraktion, mitunterzeichnete Anliegen zielte auf eine
Änderung des Umweltschutzgesetzes. Dort soll ein Passus angepasst werden, wonach
der Bund Sanierungen von belasteten Standorten unterstützen soll. Der Vorstoss bezog
sich auf Örtlichkeiten, an denen jährlich höchstens ein Schiessanlass stattfindet. Die
gegenwärtige Regelung schloss Unterstützungsleistungen des Bundes nach Ende 2020
aus. Der Initiant machte geltend, dass solche Anlässe, besonders Feldschiessen und
historische Schiessen, ein wichtiges Kulturgut zur Pflege der Geschichte seien. Es sind
indes auch Anlässe, an denen nicht in Schiessplätzen oder Schiessanlagen geschossen
wird, sondern ausnahmsweise ausserhalb solcher, was tatsächlich zu Belastungen
führen könne. Da gemäss Umweltschutzbestimmungen nur finanzielle Unterstützung
gesprochen wird, wenn nach einer Sanierung nicht mehr an den betreffenden
Standorten geschossen wird, hatte der Kanton Bern bereits begonnen, Schiessanlässe
zu verbieten. Amstutz war der Meinung, dass eine "Verabsolutierung des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.11.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Umweltschutzes" unverhältnismässig sei. 
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates hatte der
Initiative Folge geleistet. Sie war der Meinung, dass solche Volksveranstaltungen nicht
aus finanziellen Gründen gefährdet werden sollen, seien sie doch Teil des kulturellen
Erbes unseres Landes. Mit 15 zu 8 Stimmen fiel die Kommissionsempfehlung zugunsten
des Vorstosses recht deutlich aus (1 Enthaltung). 35

Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch zu ermöglichen, wurde
auch von der UREK-SR gutgeheissen, die sich Anfang 2017 mit einer parlamentarischen
Initiative Amstutz (svp, BE) befasste. Sie unterstützte wie bereits ihre
Schwesterkommission das Anliegen und gab der Initiative mit 7 zu 4 Stimmen und einer
Enthaltung Folge. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die UREK  des Nationalrates und des Ständerates hatten beide eine Parlamentarische
Initiative „Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020” von Adrian
Amstutz (svp, BE) gutgeheissen, so dass der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs
eigentlich nichts im Wege stand. Die mit dieser Aufgabe betraute UREK-NR kam jedoch
auf den Entscheid zurück und beantragte mit 13 zu 11 Stimmen die Abschreibung der
Initiative.
Amstutz hatte den Vorstoss eingereicht, weil ein Passus im Umweltschutzgesetz
finanzielle Zuwendungen zur Sanierung von Schiessanlagen nach 2020 nicht mehr
vorsah. Dadurch würden zahlreiche Standorte für Feldschiessen wegfallen. Die UREK
hatte inzwischen verschiedene Abklärungen getroffen, die sie zur Überzeugung
brachten, die Initiative nicht weiter zu unterstützen. Ein entscheidendes Kriterium bei
der Beurteilung der Umweltverträglichkeit solcher Schiessanlässe ist die
Bodenbelastung durch eintretende Bleiprojektile. Zur Verhinderung zu starker
Verschmutzungen werden in der Regel Kugelfänge installiert, fest installierte oder auch
mobile, wie sie an einzelnen Anlässen zur Bewilligungserteilung Pflicht sind. Wo solche
Vorrichtungen nicht eingesetzt werden, gelangen die Geschosse in den Boden (an rund
35 Anlässen ist dies der Fall). Da die Kommission mehrheitlich der Ansicht war, eine
solche Belastung sei nicht verantwortbar, wollte sie die Initiative fallen lassen. Die
geforderte Gesetzesänderung sei unverhältnismässig. Andere geprüfte Massnahmen,
beispielsweise eine Subvention an nicht ausgerüstete Standorte für temporäre
Kugelfänge, wurden verworfen. Ebenso wurde ein Aufschub der Frist als nicht
zielführend erachtet. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO) wollte die Initiative
erhalten mit dem Argument, dass das kulturelle Erbe solcher Schiessfeste hochzuhalten
sei. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ob Feldschiessen und historische Schiessen auch nach 2020 noch erlaubt bleiben
sollen, beschäftigte den Nationalrat im Dezember 2017. Die parlamentarische Initiative
von Adrian Amstutz (svp, BE) sorgte schon mehrfach für Gesprächsstoff. Nachdem sich
das Geschäft zunächst auf gutem Wege befand und beide Kommissionen ihr
Einverständnis gegeben hatten, kam die UREK der Volkskammer noch einmal auf ihren
Entscheid zurück und wollte das Geschäft abschreiben, vor allem wegen Bedenken
bezüglich der Umweltverträglichkeit. Eine Kommissionsminderheit Imark (svp, SO)
stellte sich dagegen, weswegen nun das Plenum darüber zu befinden hatte. Und dieses
drehte den Daumen nach oben: Die Initiative wurde nicht gebodigt, mit 117 zu 73
Stimmen und einer Enthaltung sprach sich die grosse Kammer für solche Schiessanlässe
aus. 
Dem Verdikt war jedoch eine längere Debatte vorausgegangen: Der Initiant selbst
äusserte sein Erstaunen über die Diskussion, die sein Vorstoss ausgelöst hatte; man
mache aus einer Mücke einen Elefanten, erklärt er. Kommissionssprecher Bäumle (glp,
ZH) konnte mit der Kommissionsmeinung offensichtlich nur eine Minderheit des Rates
überzeugen. Obwohl sich die UREK mit verschiedenen Lösungsansätzen befasst hatte –
vorwiegend waren finanzielle Subventionen diskutiert worden, die jedoch so kleine
Beträge umfassten, dass es sich nicht lohnte, dafür ein neues Gesetz zu erlassen – war
sie zum Schluss gekommen, die Initiative fallen zu lassen. Die historischen Schiessen
erachtete sie nicht als gefährdet und Standorte für die Feldschiessen seien weitgehend
mit den nötigen Massnahmen ausgestattet. Amstutz (svp, BE) konnte sein Geschäft dann
selber „verteidigen”, da der Minderheitssprecher Imark (svp, SO) abwesend war. Es
ginge nicht um Umweltschutz, so der Berner, sondern um die Kostenfrage. Schiessen
dürfe man ohnehin. Es blieb jedoch vorerst eine gewisse Unklarheit im Raume stehen,
weil Bäumle und Amstutz mit unterschiedlichen Beträgen zwischen wenigen tausend
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Franken (Bäumle/Kommission) und knapp einer Million (Amstutz) argumentierten. Eine
genaue Auflösung dieser divergierenden Ansichten wurde nicht vorgenommen und der
Rat folgte der Kommissionsminderheit. Die offenen Fragen zum Finanzbedarf bei
Schiessplatz-Sanierungen dürfte bei der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs also noch
für Gesprächsbedarf sorgen. 38

Hans-Ueli Vogt (udc, ZH) demande une modification de l'article 59 de la Constitution
fédérale, afin que les effectifs de l'armée soient garantis et que la liberté de choisir le
service civil en remplacement du service militaire soit supprimée. Les obligations
militaires, comme «expression du principe de l'armée de milice et de la responsabilité
de tout homme de nationalité suisse vis-à-vis de l'Etat et de la société», devraient
garantir un effectif permettant à l'armée d'accomplir ses tâches. La Confédération
serait chargée de veiller aux respects des obligations militaires et le secteur
économique, ainsi que la société, devraient y contribuer. Outre ces précisions, un
nouvel alinéa spécifie qu'il n'y aurait pas de droit à choisir le service civil de
remplacement, mais pourrait être mobilisé sur demande en cas de «conflit sérieux et
insurmontable». Pour le parlementaire, l'effectif réglementaire de 140'000 personnes,
fixé dans le cadre du DEVA, n'est pas suffisant. L'armée n'arrive pas à renouveler ses
contingents et des fonctions existent pour les personnes ne voulant pas porter d'arme.

Par 15 voix contre 8, la CIP-CN refuse d'y donner suite. La majorité des membres de la
commission juge la proposition inadéquate et souhaite discuter de la garantie des
effectifs dans le cadre de l’examen du projet du Conseil fédéral visant à modifier la loi
sur le service civil (LSC). Au contraire, une minorité considère qu'il est urgent d'agir et
qu'il est essentiel pour l'armée de disposer de suffisamment de personnel.
Le Conseil national ne donne pas suite à l'initiative par 111 voix contre 77 et 1 abstention.
La proposition minoritaire a été soutenue par le groupe UDC et quelques membres du
PDC, du PLR et du PBD. 39
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Feldschiessen und historische Schiessen sollen nach dem Willen des Parlaments auch
nach 2020 noch möglich sein, wobei im Fokus der Debatte eine Anpassung im Bereich
der Subventionierung von Umweltschutzmassnahmen stand, die nach 2020 eingestellt
würden. Dafür bedurfte es jedoch einer Anpassung im Umweltschutzgesetz (USG), wofür
die UREK-NR im Juli 2018 eine Vernehmlassung eröffnete. Den Unterlagen war nicht nur
zu entnehmen, was genau die anvisierten Änderungen waren, sondern auch die
Ablehnung aus links-grünen Kreisen: Diverse Minderheitsanträge, darunter ein Antrag
Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten, waren bereits im Revisionsentwurf abgedruckt. 
Die Revision, die auf Anregung von Adrian Amstutz (svp, BE) an die Hand genommen
worden war, soll es den Betreibern ermöglichen, weiterhin Bundesabgeltungen für die
Sanierung von Schiessanlagen zu beziehen. Dies soll nach Ende 2020 nicht mehr
möglich sein, wenn nicht sichergestellt ist, dass keine Geschosse in den Boden
gelangen. Bei Schiessanlässen, die ausserhalb von Schiessplätzen stattfinden und an
denen daher nur ausnahmsweise und an speziellen Anlässen geschossen wird, könne
dies nicht verhindert werden, wurden argumentiert. Einige solcher ausserordentlichen
Schützenfeste könnten deswegen dereinst nicht mehr organisiert werden, so die
Argumentation von Amstutz. Der vorgelegte Entwurf sieht eine Sonderregelung für
Standorte, an denen höchstens ein historisches Schiessen oder Feldschiessen pro Jahr
stattfindet, vor. Deren Sanierung soll weiterhin subventioniert werden können. Ferner
soll die neue Regelung nur auf jene Feste anwendbar werden, die bereits vor Ende 2020
regelmässig stattgefunden haben und deswegen quasi als etabliert gelten.
Die angesprochene Minderheit der UREK-NR zeigte sich mit der Gesetzesrevision nicht
einverstanden, sie war der Ansicht, es solle überhaupt nicht mehr in den Boden
geschossen werden. Im Wesentlichen warnte sie vor einer zu grossen Belastung der
Böden durch Schwermetalle.

In der Vernehmlassung wurde der Entwurf ambivalent beurteilt. Die Schützen
befürworteten die Anpassungen weitgehend und beschränkten ihre
Änderungsvorschläge auf Begriffspräzisierungen. Auf Ablehnung stiess die Vorlage bei
der Mehrheit der Kantone und bei den linken Parteien SP und Grüne. Deren Antrag ans
Parlament war Nichteintreten. Wichtigste Kritikpunkte waren die Vereinbarkeit mit den
Grundsätzen des USG und dem Vorsorge- und Verursacherprinzip. Ferner fürchteten
einige Kantone insgesamt eine Verschlechterung beim Umweltschutz. Den
Schützenvereinen und Veranstaltern solcher Schiessanlässe standen also mit den
Kantonen wichtige Akteure gegenüber. Mit diesen Differenzen musste sich die UREK-NR
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also noch befassen, bevor ihr Entwurf zur Änderung des USG im Parlament behandelt
werden konnte. 40

Nach abgeschlossener Vernehmlassung, aus der teilweise grosse Ablehnung für die
vorgeschlagenen Änderungen zu erfahren war, befasste sich die UREK-NR abermals mit
den Feldschiessen und historischen Schiessen, deren Durchführungen an neue
Bestimmungen im USG gekoppelt werden sollten. Die Kommission beherzigte die Kritik
und nahm einige Änderungen gegenüber ihrem Vorentwurf auf: Neu soll die
Sonderregelung lediglich historische Schiessen betreffen, nicht aber Feldschiessen. Für
Feldschiessen hielt es die Kommission für zumutbar, dass die veranstaltenden
Organisationen emmissionsfreie Kugelfänge einsetzen. Nach Ansicht der UREK-NR
sollten historische Schiessen als «wichtige Tradition» und «kulturell bedeutsame
Anlässe» erhalten werden und deswegen auch für die Zeit nach 2020 noch unter den
geltenden Voraussetzungen durchgeführt werden können. Dies schliesst die
problematische Praxis des Schiessens in den Boden ein. Die Kommission beantragte
diese Änderung mit 15 zu 7 Stimmen, drei Abgeordnete enthielten sich. Die
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage, linke Politikerinnen und Politiker, hielten es nicht
für sinnvoll, in den Boden zu schiessen – vorwiegend wegen der befürchteten
Ablagerungen von Schwermetallen. Sie kritisierten, dass der Boden durch ein
historisches Schiessen gleich stark belastet würde wie auf einem normalen
Schiessstand in einem ganzen Jahr.

Die Regierung äusserte in ihrer Stellungnahme Verständnis sowohl für die Anliegen und
Überlegungen der Kommission als auch für die Schiessanlässe selbst. Der Bundesrat
zweifelte jedoch an der Verfassungsmässigkeit der neuen Bestimmungen, weil sie den
Grundsätzen des Verfassungsauftrags des Umweltschutzes aus Artikel 74 der
Bundesverfassung widerspreche, wonach der Bund dafür sorgen solle, dass die Umwelt
vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen geschützt werde. Weiter schienen der
Regierung die finanziellen Aufwendungen für die wenigen Anlässe unverhältnismässig.
Die Entscheidung wurde ohne konkreten Antrag dem Parlament überlassen. Wenn
dieses sich aber für eine finanzielle Unterstützung aussprechen solle, möge dies im
Rahmen einer Anpassung des Militärgesetzes umgesetzt werden, und nicht im USG
festgeschrieben werden, bat der Bundesrat. 
Damit gelangte das Geschäft mit ungewissen Vorzeichen ins Parlament. 41
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Über die Zukunft von Feldschiessen und historischen Schiessen nach 2020 und über
allfällige Subventionen befand der Nationalrat in der folgenden Sommersession. Der
Minderheitsantrag Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten wurde von der Bündnerin
gleich selbst vertreten. Sie stellte klar, dass Nichteintreten oder die Ablehnung der
Vorlage nicht zum Aussterben historischer Schiessanlässe führen würde, sondern
lediglich einen Einfluss auf die Bundessubventionen für diese Veranstaltungen nach
2020 hätte. Nach ihrem Ermessen sei die zweimalige Erstreckung der Frist für bauliche
Massnahmen im Bereich der Kugelfänge ausreichend gewesen, um den Anlässen und
ihren Veranstaltern entgegenzukommen. Es sei auch festzustellen, dass zahlreiche
Anlagen die geforderten Bodenschutzmechanismen eingebaut hätten. Ein Beispiel aus
ihrem Heimkanton Graubünden zeige ferner, dass der Einsatz von mobilen Kugelfängen
möglich und zumutbar sei.
Die Befürworterinnen und Befürworter der Anpassung stammten vor allem aus den
Reihen der SVP, zu der auch der Urheber der dieser Gesetzesänderung zugrunde
liegenden parlamentarischen Initiative, Adrian Amstutz (svp, BE), gehört. Bereits
während der Eintretensdebatte wurde deutlich, dass die Volkspartei nicht klein
beigeben würde; sie zeigte sich auch gegenüber der anwesenden Umweltministerin
angriffs- und fragefreudig. Eintreten wurde letztlich mit 129 zu 47 Stimmen klar
beschlossen, die SP- und die Grünen-Fraktion stimmten geschlossen dagegen.
In der Detailberatung wurden drei Varianten diskutiert. Der Kommissionsmehrheit
standen zwei Minderheitsanträge gegenüber, eine Minderheit I Rösti (svp, BE) und eine
Minderheit II Vogler (csp, OW). SVP-Präsident Rösti wollte nicht nur die sogenannten
historischen Schiessen berücksichtigen, sondern auch alle Feldschiessen einbeziehen.
Dabei sollte gleichwohl präzisiert werden, dass nur bereits etablierte Anlässe
unterstützt werden sollen. Deswegen sei nicht zu befürchten, dass die Anzahl derartiger
Anlässe auf einmal drastisch zunehme, erklärte er. Er machte von dieser Änderung
jedoch geradezu die Zukunft solcher Schiessanlässe abhängig. Die Minderheit Vogler
stellte eine Präzisierung zur Debatte, wonach nur eine einmalige Sanierung finanziell
unterstützt werden solle und nicht – nachdem wieder in den Boden geschossen worden
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sei – zusätzliche Sanierungen finanziert werden könnten. Ersterer Minderheitsantrag
wurde der Kommissionsmehrheit vorgezogen. In einer zweiten Abstimmung entschied
sich das Ratsplenum ebenfalls für die Variante Rösti und erteilte der Minderheit II mit
114 zu 67 Stimmen eine Abfuhr. Mit einem Gesamtabstimmungsresultat von 124 zu 57
Stimmen wurde das Geschäft der Ständekammer zur Weiterbearbeitung übertragen. 42

Im Ständerat hatte die zukünftige finanzielle Unterstützung von Feldschiessen und
historischen Schiessen nach 2020 einen leichteren Stand. Zwar stand ein
Rückweisungsantrag Berberat (sp, NE) im Raum, dieser blieb jedoch mit nur neun
Unterstützenden chancenlos. Der Neuenburger wollte die Kommission noch einmal
dazu zwingen, eine Lösung zu finden, die im Einklang mit dem bundesrätlichen Antrag
stand – die Subventionen im MG zu regeln. Das Ratsplenum verwarf diesen Antrag und
hiess die Vorlage trotz mahnenden Worten der Umweltministerin, die noch einmal auf
die Verfassungswidrigkeit dieser neuen Norm verwies, im Sinne des Erstrats gut. Das
Verdikt war mit 31 zu vier Stimmen und einer Enthaltung deutlich.

In den Schlussabstimmungen sprachen sich Nationalrat und Ständerat genauso deutlich
für die Gesetzesänderung aus: Mit 132 zu 63 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und mit 31 zu
11 Stimmen bei 3 Enthaltungen wurde die Änderung des Umweltschutzgesetzes
angenommen. Da kein Referendum zustande gekommmen ist, wird die neue Version
des Umweltschutgesetzes am 1. März in Kraft treten. 43
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Militäreinsätze

Parmi trois initiatives parlementaires déposées en fin d’année 2004 par le groupe des
Verts au Conseil national, l’une d’elles demandait que la sécurité intérieure soit
totalement démilitarisée et entièrement confiée aux autorités civiles. Elle visait par là
même directement l’engagement de l’armée pour la protection des ambassades. La
Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) s’est prononcée
en début d’année à l’encontre de cette initiative par 15 voix contre 5. 44
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Les débats autour de la question de la surveillance d’ambassades par l’armée s’est
poursuivi durant l’année sous revue. Une initiative parlementaire des Verts, déposée
en 2004, a été rejetée par 115 voix contre 60 au Conseil national. Les Verts, qui
dénonçaient une augmentation spectaculaire du nombre de jours de service militaire
consacrés à des missions intérieures – surveillance d’ambassades notamment –,
demandaient une démilitarisation de la sécurité intérieure, et une séparation plus
claire entre les tâches dévolues à l’armée et à la police. 45
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Militärorganisation

En début d’année, le DDPS a remis au Conseil fédéral le plan directeur d’Armée XXI,
dont les grandes lignes avaient été exposées l’année précédente. Changement
d’importance survenu entre temps sur l’initiative du commandant de corps Jean Abt: la
possibilité pour les recrues de partager leur école en deux périodes de trois mois,
étalées sur deux ans. Le plan directeur entérine aussi la décision d’ouvrir tous les
fonctions militaires aux femmes, ainsi que la disparition des troupes du train et des
cyclistes. Il a aussi précisé l’un des points essentiels de la réforme: la centralisation du
recrutement dans six centres, qui accueilleront dès 2002 les jeunes appelés pour un
séjour de deux ou trois jours. L’objectif de ce nouveau système est de cerner au mieux
les profils psychologiques des recrues et d’éviter ainsi un taux trop important
d’abondons en cours de service militaire. Alors que ce taux s’élevait à 8% en 1980, il a
atteint un peu moins de 15% en 2000. Ce phénomène représenterait 90'000 jours de
service et un coût évalué à CHF 10 millions. Entre six et sept centres de recrutement
seront opérationnels dès 2003. A ce sujet, le gouvernement a reçu les doléances mi-
inquiètes, mi-offusquées, du Tessin. Ce dernier ne serait pas inscrit sur la liste des
cantons chargés d’abriter les nouveaux centres de recrutement. Le conseiller d’Etat
Luigi Pedrazzini (pdc), chef des Affaires militaires du Tessin, s’en est ouvert à Samuel
Schmid, invoquant «une question de principe» et rappelant l’importance pour le
canton italophone de conserver un contrôle direct sur le recrutement de ses
ressortissants, soit environ 1300 jeunes gens par année.
Sans remettre en cause les points essentiels du plan directeur, le gouvernement a
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toutefois demandé au département de Samuel Schmid de faire en sorte de réduire le
budget prévu annuellement, de CHF 4.3 milliards à 4 milliards, demande que Samuel
Schmid a déclaré incompatible avec les objectifs de fonctionnement d’Armée XXI et son
souci d’autonomie. Cet argument a porté ses fruits, puisque le Conseil fédéral, lors de
la mise en consultation du plan directeur quelques semaines plus tard, a finalement
maintenu le budget militaire initial. Le renforcement de la part des investissements
voulu par le DDPS fut un argument important dans le maintien de ce budget: sur CHF
4.3 milliards, 2 milliards seront alloués aux investissements, soit un plan de dépenses
de CHF 29 milliards répartis sur 15 ans. La mise en application d’Armée XXI est prévue
pour le 1er janvier 2003. 
Au cours de sa mise en consultation, le plan directeur a subi de très nombreuses
critiques de sources politiques, civiles et militaires. Plus tôt dans l’année, un groupe de
hauts gradés avait déjà publié dans la presse une lettre où il jugeait la réforme
inconstitutionnelle, car ne tenant plus compte du principe de défense autonome
inscrit dans la Constitution. Une fois le projet transmis en consultation, la Société
suisse des officiers (SSO) a émis le souhait d’y voir adapté des modifications,
notamment dans les domaines de l’organisation et de la formation. Au niveau des
partis, le PS, jetant un véritable pavé dans la mare, a plaidé pour une défense
professionnelle de 15'000 hommes. Si l’armée de milice devait être maintenue, le parti
préconiserait un maximum de 120'000 soldats au total, pour 200 jours de service et un
budget de CHF 2.5 milliards. Le tout répondrait à une analyse des menaces probables,
effectuée chaque dix ans. Pour sa part, le PRD, pourtant largement initiateur de la
réforme, a demandé une révision entière de la réforme. Le parti a déploré l’abandon du
train et la trop longue période d’affilée de l’école de recrue, handicap pour l’économie
et pour la formation universitaire. Il a plaidé pour une école de 280 jours maximum, une
plus grande prise en considération des commandements régionaux et, partant, une
marge de manœuvre de l’état-major général plus limitée. Enfin, il a soulevé les risques
d’une armée à deux vitesses, avec une professionnalisation accrue du secteur militaire.
Toujours dans un registre conservateur, l’UDC s’est élevée contre les projets
d’ouverture et de coopération internationale de la réforme. Elle a rejeté l’option du
service long (300 jours), ferment de professionnalisation, ainsi que la limite d’âge fixée
à 30 ans. L’ASIN a voué aux gémonies le projet, le jugeant «incohérent, superficiel et
dépassé». Lors de l’assemblée des délégués udc, Samuel Schmid a même été
violemment désavoué par les membres de son parti: 291 voix contre 49 ont proposé le
renvoi du plan directeur au Conseil fédéral. Parmi les partis gouvernementaux, seul le
PDC a approuvé le projet dans son ensemble, soulignant au passage l’importance de la
nature de milice de l’armée suisse. 
Les associations d’étudiants ont contesté le nouveau calendrier de l’école de recrues,
le jugeant inadapté aux contraintes universitaires. Alors que 16 semaines d’école de
recrue traditionnelles empêchaient déjà les nouveaux universitaires d’assister au début
des cours en octobre (pour les deux tiers d’étudiants qui choisissent d’effectuer leur
service en été), les 24 semaines d’affilée prévues par Armée XXI apparaissent comme un
obstacle infranchissable au cursus des universitaires. L’Union nationale des étudiants
suisses (VSS/UNES) a aussi rappelé que l’abaissement de la limite d’âge pour servir, de
42 à 30 ans, concentre les obligations militaires sur une durée inadéquate pour les
recrues universitaires – un quart des 20'000 personnes appelées chaque année sous
les drapeaux –, contraintes à jongler difficilement entre leurs examens et leurs jours de
service. L’association a peur que le DDPS ne cherche à encourager, par ce calendrier, le
choix d’un service long de la part des étudiants. 
Face à cette volée de voix discordantes, le DDPS a été contraint de retarder le
calendrier de mise en application d’Armée XXI, et d’en modifier les points conflictuels.
Les quatre changements par rapport au plan directeur: la durée de l’école de recrue est
ramenée à 21 semaines au lieu de 24, soit 262 jours d’affilée; la troupe du train, chère
aux conservateurs, est finalement maintenue; le poids des unités blindées est revu à la
baisse, passant de trois à deux brigades; enfin, le système de service long (300 jours
d’affilée) ne pourra pas excéder un cinquième des effectifs, répondant ainsi aux
craintes d’une professionnalisation de l’armée. La mouture finale du texte a été
transmise en octobre au parlement. 46

Jean-Luc Addor (udc, VS) souhaite que l'assistance spirituelle pour les militaires soit
confiée exclusivement à des aumôniers protestants, catholiques romains et
catholiques chrétiens. Pour ce faire, il demande de compléter l'article 31 de la loi
fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM). Il serait, par rapport aux
aumôniers précités, plus difficile de déterminer les affiliations «aux Eglises» des
aumôniers musulmans. De plus, Addor craint que l'armée ne devienne «un foyer du
prosélytisme islamique, voire de recrutement de soldats du djihad». 
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Lors de l'examen préalable, la CPS-CN propose de ne pas donner suite par 15 voix
contre 8. La majorité des membres ne veut pas inscrire cette idée dans la loi et émet
des critiques à l'égard des buts poursuivis par la requête. Une minorité appelle à
modifier la loi, estimant la législation actuelle lacunaire.
Le Conseil national ne donne pas suite à l'initiative par 102 voix contre 67 et 9
abstentions. 47

Jean-Luc Addor (udc, VS) propose de modifier la loi fédérale sur la taxe d’exemption de
l’obligation de servir (LTEO) pour que les Gardes suisses pontificaux soient exonérés de
la taxe militaire pendant la durée de leur service à Rome. Les candidats s'engageant
dans cette expérience et qui ont au minimum accompli leur école de recrues y sont
astreints au motif d'être des Suisses de l'étranger. Vu le service officiel rendu à
l'étranger, ils pourraient, comme certaines catégories de Suisse de l'étranger (art. 4a
LTEO), bénéficier d'une exonération. Le parlementaire rappelle également que cette
taxe est en principe réservée à ceux n'effectuant pas de service. De plus, il juge le
montant «disproportionnée» pour des jeunes sans situation financière encore bien
établie.
La CPS-CN donne suite à l'initiative parlementaire par 13 voix contre 9 et 1 abstention. Il
faut «valoriser» la Garde suisse pontificale et ses membres «méritent» d’être exonérés.
Quelques parlementaires réticents estiment que les gardes doivent être assujettis à la
taxe militaire puisqu'ils ne travaillent pas pour l'armée suisse. L'introduction d'une
dérogation contreviendrait au principe de l'égalité de traitement et ils craignent que
des personnes déployées à l'étranger fournissant des services importants pour la Suisse
revendiquent une demande d'exonération. La CPS-CE soutient la décision de sa
consœur, par 10 voix contre 3. La CPS-CN élaborera donc un projet. 48
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Ausrüstung und Beschaffung

C’est dans ce contexte relativement tendu que le conseiller national neuchâtelois
Burkhalter (prd) a déposé en fin d’année une initiative parlementaire qui demandait
une modification de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM), de
sorte que le Conseil fédéral ne présente plus à l’Assemblée fédérale que des
programmes d’armement sous forme de crédits-cadre couvrant une période de quatre
ans. Dans sa réponse à une motion Joder (udc, BE) (Mo. 05.3318) quasi identique –
celle-ci demandait également que les programmes d’armement soient prévus sur
quatre ans avec l’enveloppe financière nécessaire –, le Conseil fédéral a déclaré que le
DDPS était en train d’examiner l’introduction d’une nouvelle procédure qui fixerait à un
rythme bisannuel le passage du message sur l’armement. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2005
ELIE BURGOS

Au mois de mars, le Conseil national a rejeté par 99 voix contre 82 une initiative
parlementaire Galladé (ps, ZH) qui allait dans le même sens que l'initiative populaire
relative aux armes d’ordonnances (voir ici). Les membres de la courte majorité ont
estimé ne pas vouloir remettre en cause le geste de confiance vers les soldats de milice.
Il leur semblait plus adéquat de mettre en place un examen renforcé des recrues en
amont et de faciliter le dépôt de l’arme dans un arsenal. Parallèlement, une motion
Lang (pe, ZG) (Mo. 07.3826) demandant la mise en place d'un registre national des
armes a été acceptée par le Conseil national par 92 voix contre 90. Elle a été soutenue
par les socialistes et les écologistes ainsi que par une majorité du PDC. La motion a
toutefois été rejetée par le Conseil des Etats. Ce dernier a estimé que les registres
cantonaux qui étaient exigés par l’entrée dans l’espace Schengen suffisaient. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER
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Zivildienst und Dienstverweigerung

Une initiative parlementaire Roth-Bernasconi (ps, GE) a proposé l’engagement
volontaire au service civil ou militaire. La majorité de la CPS-CN a estimé qu’une
adoption de cette initiative pouvait mener à l’élimination de l’armée tandis que sa
minorité a considéré qu’elle permettait de réduire les coûts pour l’économie et
d’augmenter la motivation des citoyens qui voulaient faire l’armée. Le Conseil national a
rejeté l’initiative par 115 voix contre 49. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Diverse Medien berichteten über die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH), die
eine Beschränkung der Verkäufe von wichtigen Energieinfrastrukturen der Schweiz an
ausländische Investoren forderte. Ausgangspunkt der Idee waren gemäss dem Corriere
del Ticino auch Pläne der Alpiq gewesen, grosse Anteile ihrer Wasserkraftwerke an
ausländische Investoren zu veräussern.
Im Januar 2018 gab die Energiekommission des Nationalrates (UREK-NR) der
parlamentarischen Initiative Folge und begrüsste somit die Forderung, dass der Erwerb
von strategischen Infrastrukturen in der Energiebranche durch ausländische
Investoren eingeschränkt werden soll. So sollen die Bestimmungen über den Erwerb
dieser Infrastrukturen dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland („Lex Koller“) unterstellt werden. Obwohl teilweise noch Zweifel
am Instrument „Lex Koller“ bestanden, sprach sich die UREK-NR mit 9 zu 3 Stimmen bei
einer Enthaltung für die Initiative aus. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2018
MARCO ACKERMANN

Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss
Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu]
verschärfen». 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2018
MARCO ACKERMANN

Mit 24 Stimmen bei einer Enthaltung beantragte die UREK-NR im Februar 2020
einstimmig, die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH) zur
Unterstellung der strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex
Koller um zwei Jahre zu verlängern. Die Kommission habe sich bereits an mehreren
Sitzungen (20. August 2018, 21. Januar 2019 und 26. August 2019) mit der Ausarbeitung
eines entsprechenden Entwurfes beschäftigt und die Verwaltung mit diversen
Abklärungen – insbesondere zum Geltungsbereich und zur Vereinbarkeit der Forderung
mit internationalen Verpflichtungen – beauftragt, so die Kommission in ihrem Bericht.
Aufgrund der Komplexität und der zeitaufwändigen Abklärungen sei eine
Fristverlängerung bis zur Frühjahrssession 2022 nötig. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.02.2020
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.21 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im Mai 2020 beschloss die UREK-NR mit 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die
Arbeiten zur parlamentarischen Initiative Badran (sp, ZH) für die Unterstellung der
strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft unter die Lex Koller zu sistieren
und stattdessen eine umfassendere, eigene Motion (20.3461) einzureichen. Die
Kommission unterstrich damit erneut den Bedarf, kritische Infrastrukturen vor
ausländischen Übernahmen zu schützen. Im Unterschied zur parlamentarischen
Initiative, die auf Infrastrukturen der Energiebranche beschränkt war, forderte die
Motion eine allgemeine gesetzliche Grundlage für Kontrollen bei ausländischen
Investitionen in hiesige kritische Infrastrukturen, sofern die Investition zu einer
faktischen ausländischen Kontrolle der jeweiligen Unternehmung führt. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2020
MARCO ACKERMANN

Auf Antrag seiner UREK-NR verlängerte der Nationalrat in der Sommersession 2020
stillschweigend die Behandlungsfrist der parlamentarischen Initiative Badran (sp, ZH)
um zwei Jahre bis zur Frühjahrssession 2022. Die Kommission und die Verwaltung
erhalten damit mehr Zeit, um sich vertieft mit den komplexen Fragestellungen in
Zusammenhang mit dem Geschäft auseinandersetzen zu können. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
MARCO ACKERMANN

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Dezember 2018 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen Initiative
Walliser (svp, ZH) auf Änderung des Gesetzes über Stauanlagen keine Folge zu geben.
Der Initiant hatte eine Lockerung vor allem für kleinere Stauanlagen wie etwa
Feuerwehrweiler verlangt. Sowohl die Kommission (mit 13 zu 8 Stimmen bei 1
Enthaltung) als auch der Gesamtrat (mit 113 zu 73 Stimmen bei 5 Enthaltungen) sprachen
sich allerdings mit Verweis auf schon heute mögliche Ausnahmen gegen die Initiative
aus. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
SEAN MÜLLER
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